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Bekanntmachung des Staatsvertrages zwischen der
Bundesrepublik Deutschland und den Landern Uber
die Uberleitung von Rechten und Pflichten des
Deutschlandfunks und des RIAS Berlin auf die Korper-
schaft des offentlichen Rechts 'Deutschlandradio’ -
Horfunk-Uberleitungsstaatsvertrag - vom 17. Juni
1993

FuBnoten

[S. Bek. v. 1. 2.1994 (GV. NW. S. 57/SGV. NW. 2251). ]

Vom 19. Oktober 1993

Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat in seiner Sitzung am 7. Oktober 1993 geman Artikel 66
Satz 2 der Landesverfassung dem Staatsvertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und
den Landern {iber die Uberleitung von Rechten und Pflichten des Deutschlandfunks und des
RIAS Berlin auf die Kérperschaft des 6ffentlichen Rechts ,,Deutschlandradio” - Hérfunk-Uberlei-
tungsstaatsvertrag - zugestimmt.

Der Staatsvertrag wird nachfolgend bekanntgemacht.
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Das Inkrafttreten des Staatsvertrages nach seinem Artikel 9 Abs. 1 und 2 wird gesondert be-
kanntgemacht

Der Ministerprasident
des Landes Nordrhein-Westfalen

Staatsvertrag
zwischen der Bundesrepublik Deutschland
und den Landern
tiber die Uberleitung von Rechten und Pflichten
des Deutschlandfunks und des RIAS Berlin
auf die Korperschaft des 6ffentlichen Rechts
,,Deutschlandradio"
- Horfunk-Uberleitungsstaatsvertrag -

Die Bundesrepublik Deutschland

- Bund -

und

das Land Baden-Wirttemberg

der Freistaat Bayern

das Land Berlin

das Land Brandenburg

die Freie Hansestadt Bremen

die Freie und Hansestadt Hamburg
das Land Hessen

das Land Mecklenburg-Vorpommern
das Land Niedersachsen

das Land Nordrhein-Westfalen
das Land Rheinland-Pfalz

das Saarland

der Freistaat Sachsen

das Land Sachsen-Anhalt

das Land Schleswig-Holstein
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das Land Thiringen
- Lander -
schlieBen folgenden

Staatsvertrag

Artikel 1

Anwendungsbereich

(1) Dieser Staatsvertrag regelt die Uberleitung von Rechten und Pflichten der Rundfunkanstalt
des Bundesrechts ,,Deutschlandfunk" und des ,,Rundfunk im amerikanischen Sektor von Berlin"
(RIAS Berlin) auf die von den Landern errichtete Kérperschaft des 6ffentlichen

Rechts ,,Deutschlandradio”.

(2) Im Sinne dieses Staatsvertrages sind

1. die Deutsche Welle die gemaB § 1 und der Deutschlandfunk die gemaB § 5 des Gesetzes lber
die Errichtung von Rundfunkanstalten des Bundesrechts vom 29. November 1960 (BGBI. | S.
862), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 30. April 1990 (BGBI. | S. 823), errichteten Anstalten
des offentlichen Rechts,

2. RIAS Berlin der aufgrund der Anordnung des US-Headquarters vom 21. November 1945 er-
richtete Rundfunk im amerikanischen Sektor von Berlin,

3. die Kdrperschaft die von den Landern mit dem Staatsvertrag Gber die Kérperschaft des 6f-
fentlichen Rechts ,,Deutschlandradio” vom 17. Juni 1993 errichtete rechtsfahige Korperschaft
des offentlichen Rechts zur Veranstaltung bundesweiten Horfunks.

Artikel 2

Uberleitung

(1) Mit Inkrafttreten dieses Staatsvertrages gehen auf die Korperschaft, soweit in diesem Staats-
vertrag nichts Abweichendes geregelt ist, samtliche Rechte und Pflichten lber, die dem
Deutschlandfunk und dem Intendanten des RIAS Berlin zustehen und die diese Ubernommen ha-
ben.

(2) Absatz 1 gilt nicht far

1. die Uberlassungsvereinbarung zwischen der Bundesrepublik Deutschland (Bundesfinanzver-
waltung), der Deutschen Welle und dem Deutschlandfunk vom 18./21. August 1980,

2. den Nutzungsvertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland (Bundesfinanzverwaltung)
und der Rundfunkanstalt im amerikanischen Sektor von Berlin, handelnd durch den Intendanten,
vom 25. Januar/23. Februar/16. Marz 1977 und seine Nachtrage.
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(3) Samtliche Geschafts- und Betriebsunterlagen, soweit sie den nach Absatz 1 ibernommenen
Bestand des Deutschlandfunks und des RIAS Berlin betreffen, werden der Kérperschaft zur Ver-
figung gestellt.

(4) Die Korperschaft ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, die
Bezeichnungen ,,Deutschlandfunk" und ,,RIAS Berlin" zu flihren.

(5) Fiir den Zeitpunkt der Uberleitung nach Absatz 1 werden fiir Deutschlandfunk und RIAS Berlin
eine AbschluBbilanz und ein HaushaltsabschluB erstellt. Ergibt sich im Nachhinein, daB Vermo-
genswerte oder Belastungen in diesen Abschlissen nicht oder nicht zutreffend bericksichtigt
sind, erfolgt ein entsprechender Ausgleich zwischen Bund und Kérperschaft.

(6) Grundlage fiir die Uberleitung nach Absatz 1 zwischen Bund und L&ndern ist der fortge-
schriebene JahresabschluB und der HaushaltsabschluB des Jahres 1992, bereinigt um die in die-
sem Staatsvertrag vorgenommene Lastenverteilung zwischen Bund und Korperschaft. Ergeben
sich zwischen JahresabschluB und HaushaltsabschluB nach Satz 1 und dem Zeitpunkt der Uber-
leitung nach Absatz 1 Belastungen, die nicht aus dem Ublichen Geschéftsbetrieb herriihren oder
die nicht im Haushaltsplan des Jahres 1993 berlicksichtigt sind, stellt der Bund die Kérperschaft
von den sich hieraus ergebenden Verpflichtungen oder Belastungen frei.

Artikel 3

Personal

(1) Von den Beschaftigten auf insgesamt 1032 Planstellen des Deutschlandfunks und des RIAS
Berlin gehen im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Staatsvertrages Beschaftigte auf 792 Plan-
stellen einschlieBlich der Beschaftigten des RIAS-Berlin fir die Sendetechnik auf die Kérper-
schaft und Beschaftigte auf 240 Planstellen auf die Rundfunkanstalt des Bundesrechts Deutsche
Welle Uiber. Weitere Beschaftigte auf 204 Planstellen des Deutschlandfunks (insbesondere die
Hauptabteilung Europa) sowie auf 40 Planstellen des RIAS Berlin gelten mit Wirkung vom 1. Juli
1993 ebenfalls als von der Deutschen Welle iibernommen. Von der Ubernahme nach Satz 1und 2
ausgeschlossen sind die Beschaftigten auf 57 Planstellen des RIAS Berlin, die dem Tanzorches-
ter und dem Kammerchor angehdren oder zugeordnet sind; Artikel 7 Abs. 1 bleibt unberihrt. Die
Zuordnung der Beschaftigten nach Satz 1ist in einer gesonderten Vereinbarung auf der Grundla-
ge der entsprechenden Organisationsstruktur von Deutschlandfunk und RIAS Berlin vorgenom-
men; diese Vereinbarung ist dem Staatsvertrag als Anlage beigefligt.

(2) Stehen im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Staatsvertrages mehr als die in Absatz 1 Satz 1
bezeichneten Beschaftigten auf 1032 Planstellen in einem Arbeitsverhaltnis zu Deutschlandfunk
und RIAS Berlin oder ist deren Arbeitsverhaltnis nicht rechtswirksam beendet, so tritt die Deut-
sche Welle in die Arbeitsverhdltnisse dieser Beschaftigten ein.

(3) Korperschaft und Deutsche Welle treten auf Arbeitgeberseite in die Arbeitsverhaltnisse mit
den in Absatz 1 Satz 1 und 2 in Verbindung mit der Anlage zu diesem Staatsvertrag bezeichneten
Beschaftigten ein. Die Beschaftigten haben jedoch insbesondere keinen Anspruch auf Fortset-
zung der Funktion, die sie bisher bei Deutschlandfunk und RIAS Berlin ausgelibt haben. Mit
Ubernahme nach Absatz 1 scheiden ferner die Intendanten von Deutschlandfunk und RIAS Berlin
aus ihrer organschaftlichen Stellung aus.
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Artikel 4

Altersversorgung, Beihilfe

(1) Bestehende Anspriiche aus einer tarifvertraglich vereinbarten zusatzlichen Altersversorgung
(Alters-, Witwen- oder Witwer-, Waisen- und Invalidenrente) der im Ruhestand befindlichen Be-
schéftigten des Deutschlandfunks bleiben erhalten und werden nach Inkrafttreten dieses Staats-
vertrages von der Korperschaft erflillt. Die hierdurch entstehenden Aufwendungen werden der
Korperschaft vom Bund erstattet.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend fir die Zahlung von Beihilfeleistungen an die im Ruhestand befind-
lichen Beschaftigten des Deutschlandfunks und des RIAS Berlin sowie flir Anspriiche der im Ru-
hestand befindlichen Beschéftigten des RIAS Berlin aus dem Tarifvertrag zum Vorruhestand vom
15. Juni 1986 in der Fassung vom 1. August 1990.

(3) Die von den Beschaftigten nach Artikel 3 Abs. 1 bis zum Inkrafttreten dieses Staatsvertrages
unmittelbar gegentber dem Deutschlandfunk und dem RIAS Berlin erworbenen Anwartschaften
auf eine zusatzliche Altersversorgung bleiben als Anwartschaften gegeniber der Korperschaft
bestehen. Ab Eintritt des jeweiligen Versorgungsfalls leistet der Bund der Kérperschaft Aufwen-
dungsersatz fur die Versorgungsleistungen, die sich nach dem Anteil der Dienstzeit beim
Deutschlandfunk im Verhaltnis zu der Zeit ergeben, die der Gesamtanwartschaft zugrunde liegt.

(4) Nahere Einzelheiten konnen gesondert zwischen dem Bund und der Koérperschaft geregelt
werden.

Artikel 5

Liegenschaften

(1) Mit Inkrafttreten dieses Staatsvertrages geht das Eigentum an den Grundstiicken Flur Nr. 14/1
und Flur Nr. 31, eingetragen im Grundbuch von Berlin-Schéneberg, auf die Kérperschaft Gber.

(2) Der Bund verpflichtet sich, die Grundstlicke lastenfrei zu stellen. Sollten ungeachtet der Ver-
pflichtung nach Satz 1 Belastungen aufgrund des Rechtsliberganges nach Absatz 1 auf die Kor-
perschaft Ubergehen, stellt der Bund die Kérperschaft von den Belastungen frei. Dem Bund steht
bei einer VerauBerung der in Absatz 1 genannten Grundstiicke ein Vorkaufsrecht zum Kaufpreis
von 89 Mio. DM zu, der entsprechend der Veranderung des Verkehrswertes seit Inkrafttreten
des Staatsvertrages angepalt wird.

(3) Der Bund verpflichtet sich, die in seinem Eigentum stehenden Grundstlicke Flur Nr. 53, Flur-
stucke 1244 und eine Teilflache des Flurstlicks 1585, eingetragen im Grundbuch von Kéln-Ron-
dorf, der Kérperschaft bis zum 30. Juni 1996 mietzinsfrei zu Uberlassen. Die Grundstlicke wer-
den dem Bund zum 1. Juli 1996 zur Verfigung gestellt.

(4) Einzelheiten der Uberlassung nach Absatz 3 bleiben einem gesonderten Vertrag zwischen
der Bundesrepublik Deutschland (Bundesfinanzverwaltung) und der Kérperschaft vorbehalten.
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Artikel 6

Sendetechnik

(1) Die Korperschaft libernimmt samtliche dem Deutschlandfunk und RIAS 1 Berlin zum 1. Juli
1991 zugewiesenen Frequenzen. Das Bundesministerium fur Post und Telekommunikation ver-
leiht auf Antrag der Kdrperschaft dieser unbefristet die Befugnis, fir alle ihr bisher und zukinftig
zugewiesenen Frequenzen zur Veranstaltung bundesweiten Horfunks im Rahmen ihres gesetzli-
chen Auftrags die Sender in eigener Netztragerschaft zu betreiben. Die Kérperschaft fordert vor
Antragstellung die Deutsche Bundespost Telekom auf, in angemessener Zeit ein Angebot flr den
Betrieb der Sender abzugeben. Die Verleihung erfolgt erst zu dem Zeitpunkt, in welchem die
Korperschaft die sachlich begriindete Ablehnung dieses Angebotes gegenliber dem Bundesmi-
nisterium fur Post und Telekommunikation und der Deutschen Bundespost Telekom erklart hat
oder ein Angebot der Deutschen Bundespost Telekom nicht in angemessener Zeit abgegeben
wurde.

(2) Kommt eine Vereinbarung Uber den Betrieb aller Sender durch die Deutsche Bundespost Te-
lekom zustande, so bietet diese den Beschaftigten der Korperschaft fiir die Sendetechnik, die
dem RIAS-Berlin angehérten, Vertrage auf Ubernahme zu vergleichbaren Bedingungen an. Be-
treibt die Koérperschaft Sender in eigener Netztragerschaft, die bisher von der Deutschen Bun-
despost Telekom betrieben wurden, wirken Kérperschaft und Deutsche Bundespost Telekom auf
eine Lésung fiur die dort beschaftigten Personen hin.

(3) Die Mittelwellensender in Mainflingen (1539 kHz), Neumiinster (1269 kHz) und Burg (1575
kHz) kénnen ab Inkrafttreten dieses Staatsvertrages von der Deutschen Welle in der Weise ge-
nutzt werden, wie sie der Deutschlandfunk zur Ausstrahlung der Programme der Hauptabteilung
Europa bis zum 25. Juni 1992 genutzt hat.

(4) Der Bund verpflichtet sich, auch ber sein Sondervermdgen Deutsche Bundespost Telekom,
sicherzustellen, daB die Korperschaft an den Senderstandorten nach Absatz 1ihre Sender be-
treiben kann. Der Kdrperschaft werden im Bedarfsfall die entsprechenden Anlagen und Grund-
stiicke zur Mitbenutzung fur die Veranstaltung bundesweiten Hérfunks im Rahmen ihres gesetz-
lichen Auftrags ohne Entgelt, aber gegen Ersatz der notwendigen Aufwendungen zur Verfligung
gestellt. Die Satze 1 und 2 gelten nur, solange und soweit sich Anlagen und Grundstlicke im Ei-
gentum oder Besitz der Deutschen Bundespost Telekom befinden und zu Sendezwecken ge-
nutzt werden.

Artikel 7

Klangkdérper

(1) Das RIAS-Tanzorchester und der RIAS-Kammerchor mit den in Artikel 3 Abs. 1 Satz 3 genann-
ten Beschaftigten auf 57 Planstellen, der Rundfunkchor Berlin, das Rundfunk-Sinfonieorchester
Berlin und das Radio-Symphonie-Orchester Berlin werden von einer Gesellschaft mit beschrank-
ter Haftung getragen. An dieser Gesellschaft sind der Bund mit 35 vom Hundert sowie das Land
Berlin und der Sender Freies Berlin zusammen mit 25 vom Hundert beteiligt. Die Kérperschaft
Ubernimmt zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Staatsvertrages die restlichen Gesellschafts-
anteile in Hohe von 40 vom Hundert der Gesellschaft, die bis zu diesem Zeitpunkt treuhande-
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risch von ARD und ZDF gemeinsam verwaltet werden. Kosten und sonstige Aufwendungen fur
die treuhanderische Verwaltung sind ARD und ZDF nach Ubernahme der Gesellschaftsanteile
durch die Korperschaft zu erstatten.

(2) Die Gesellschafter sind verpflichtet, entsprechend ihrem Gesellschaftsanteil finanzielle Las-
ten der Gesellschaft zu Ubernehmen. Die Gesellschaft darf friihestens zum 31. Dezember 1999
aufgeldst oder ihre vertraglichen Grundlagen von einem der Gesellschafter geklindigt werden.

Artikel 8

Ausgleichszahlung

Aus dem der Korperschaft nach § 3 Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag vom 31. August 1991
zustehenden Gebulhrenaufkommen wird als Ausgleich fir den bundesweiten Horfunk an den
Bund eine Zahlung in Héhe von 155 Mio. DM geleistet. Diese Zahlung wird spatestens einen Mo-
nat nach Inkrafttreten dieses Staatsvertrages fallig.

Artikel 9

Inkrafttreten
(1) Dieser Staatsvertrag tritt am 1. Januar 1994 in Kraft.

(2) Sind bis zum 31. Dezember 1993 nicht alle Ratifikationsurkunden der Vertragsparteien beim
Vorsitzenden der Ministerprasidentenkonferenz der Lander hinterlegt, wird der Staatsvertrag ge-
genstandslos. Der Staatsvertrag wird ferner gegenstandslos, wenn nicht spatestens zum 1. Ja-
nuar 1994 der in Artikel 1 Abs. 2 Nr. 3 genannte Staatsvertrag in Kraft getreten ist oder nicht spa-
testens zum 1. Januar 1994 eine Anderung in Kraft getreten ist, durch die im Gesetz {iber die Er-
richtung von Rundfunkanstalten des Bundesrechts der Programmauftrag und die Rechtsfahigkeit
des Deutschlandfunks aufgehoben worden sind. Der Staatsvertrag wird auch gegenstandslos,
wenn nicht spatestens zum 1. Januar 1994 eine Anderung in Kraft getreten ist, durch die im Sta-
tut des RIAS Berlin vom 1. Januar 1973, gliltig nach deutschem Recht seit 3. Oktober 1990 auf-
grund von Artikel 2 des Ubereinkommens zur Regelung bestimmter Fragen in Bezug auf Berlin
vom 25. September 1990 (BGBI. 1990 Il S. 1274), der Programmauftrag und die Einrichtung des
RIAS Berlin aufgehoben werden.

Dieser Staatsvertrag und die als Anlage beigefligte Vereinbarung tber die Regelung von Einzel-
fragen anlaBlich der Uberleitung von Rechten und Pflichten des Deutschlandfunks und des RIAS
Berlin auf die Koérperschaft des 6ffentlichen Rechts ,,Deutschlandradio" geschlossen in Berlin,
den 17. Juni 1993:

Flr die Bundesrepublik Deutschland
Der Bundesminister des Innern
Rudolf Seiters

Flr das Land Baden-Wirttemberg
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Erwin Teufel
Flr den Freistaat Bayern
Dr. Edmund Stoiber
Fur das Land Berlin
Eberhard Diepgen
Fir das Land Brandenburg
Dr. h. c. Manfred Stolpe
Fur die Freie Hansestadt Bremen
Klaus Wedemeier
Fir die Freie und Hansestadt Hamburg
Dr. Thomas Mirow
Fur das Land Hessen
Hans Eichel
Fir das Land Mecklenburg-Vorpommern
Dr. Berndt Seite
Fur das Land Niedersachsen
Gerhard Schroder
Fur das Land Nordrhein-Westfalen
Dr. h.c. Johannes Rau
Fur das Land Rheinland-Pfalz
Rudolf Scharping
Fur das Saarland
Oskar Lafontaine
Fur den Freistaat Sachsen
Prof. Dr. Kurt Biedenkopf

Fur das Land Sachsen-Anhalt

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 8/13



Prof. Dr. Werner Minch
Flr das Land Schleswig-Holstein
Heide Simonis
Flr das Land Thiringen
Dr. Bernhard Vogel

Vereinbarung
tiber die Regelung von Einzelfragen
anlaBlich der Uberleitung von Rechten und Pflichten
des Deutschlandfunks und des RIAS Berlin
auf die Korperschaft
des offentlichen Rechts ,,Deutschlandradio”
- Anlage zum Hérfunk-Uberleitungsstaatsvertrag -

Die Bundesregierung der Bundesrepublik Deutschland
und

die Landesregierung des Landes Baden-Wirttemberg,
die Staatsregierung des Freistaates Bayern,

der Senat des Landes Berlin,

die Landesregierung des Landes Brandenburg,

der Senat der Freien Hansestadt Bremen,

der Senat der Freien und Hansestadt Hamburg,

die Landesregierung des Landes Hessen,

die Landesregierung des Landes Mecklenburg-Vorpommern,
die Landesregierung des Landes Niedersachsen,

die Landesregierung des Landes Nordrhein-Westfalen,
die Landesregierung des Landes Rheinland-Pfalz,

die Landesregierung des Saarlandes,

die Staatsregierung des Freistaates Sachsen,

die Landesregierung des Landes Sachsen-Anhalt,

die Landesregierung des Landes Schleswig-Holstein
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und die Landesregierung des Landes Thiringen

schlieBen anlaBlich des Abschlusses des Staatsvertrages zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und den Landern (iber die Uberleitung von Rechten und Pflichten des Deutschland-
funks und des RIAS Berlin auf die Korperschaft des 6ffentlichen Rechts ,,Deutschlandradio” -
Hoérfunk-Uberleitungsstaatsvertrag - folgende

Vereinbarung

§1

Vertragsgegenstand

(1) Gegenstand dieser Vereinbarung ist die Regelung von Einzelfragen im Zusammenhang mit
der Uberleitung von Rechten und Pflichten des Deutschlandfunks und des RIAS Berlin auf die
Korperschaft des 6ffentlichen Rechts ,,Deutschlandradio”.

(2) Im Sinne dieser Vereinbarung sind

1. die Deutsche Welle die gemaB § 1 und der Deutschlandfunk die geman § 5 des Gesetzes Uber
die Errichtung von Rundfunkanstalten des Bundesrechts vom 29. November 1960 (BGBI. | S.
862), zuletzt geandert durch Gesetz vom 30. April 1990 (BGBI. | S. 823), errichteten Anstalten
des offentlichen Rechts,

2. RIAS Berlin der aufgrund der Anordnung des US-Headquarters vom 21. November 1945 er-
richtete Rundfunk im amerikanischen Sektor von Berlin und

3. die Korperschaft die von den Landern mit dem Staatsvertrag lber die Kérperschaft des 6f-
fentlichen Rechts ,,Deutschlandradio” vom 17. Juni 1993 errichtete rechtsfahige Kdrperschaft
des offentlichen Rechts zur Veranstaltung bundesweiten Horfunks.

§2

Personal

FuBnoten zu § 2 Personal

Von einem Abdruck wurde abgesehen.

(1) Von den Beschaftigten auf insgesamt 1032 Planstellen des Deutschlandfunks und des RIAS
Berlin gehen zum 1. Januar 1994 gemaB Artikel 3 Abs. 1 Satz 1 des Hérfunk- Uberleitungsstaats-
vertrages auf die Kérperschaft Uber:

1. Beschaftigte auf 402 Planstellen des Deutschlandfunks, die dem Betriebsteil ,,Bundesweiter
Horfunk" des Deutschlandfunks gemaB dem beigefligten Stellenplan des Deutschlandfunks (An-
lage 1) zugeordnet sind, und
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2. Beschaftigte auf 390 Planstellen des RIAS Berlin, die dem Betriebsteil ,,Bundesweiter Horfunk"
des RIAS Berlin gemaB dem beigefligten Stellenplan des RIAS Berlin (Anlage 2) zugeordnet sind.

(2) Von den Beschaftigten auf insgesamt 1032 Planstellen des Deutschlandfunks und des RIAS
Berlin gehen zum 1. Januar 1994 gemaB Artikel 3 Abs. 1 Satz 1 des Hérfunk- Uberleitungsstaats-
vertrages auf die Deutsche Welle Uber:

1. Beschaftigte auf 107 Planstellen des Deutschlandfunks, die dem Betriebsteil ,,Deutsche Welle"
des Deutschlandfunks gemaB dem beigefligten Stellenplan des Deutschlandfunks (Anlage 3) zu-
geordnet sind, und

2. Beschaftigte auf 133 Planstellen des RIAS Berlin, die dem Betriebsteil ,,Deutsche Welle" des
RIAS Berlin gemaB dem beigefigten Stellenplan des RIAS Berlin (Anlage 4) zugeordnet sind.

(3) Von der Ubernahme nach den Absitzen 1und 2 ausgeschlossen sind gemaB beigefiigtem
Stellenplan des RIAS Berlin (Anlage 5) die Beschaftigten auf 57 Planstellen des RIAS Berlin, die
dem Tanzorchester und dem Kammerchor angehoéren oder zugeordnet sind. Diese Beschaftigten
sollen von der Gesellschaft nach Artikel 7 Abs. 1 des Horfunk-Uberleitungsstaatsvertrages liber-
nommen werden. Die Ubernahme soll mit Wirkung zum 1. Januar 1994 erfolgen.

§3

Ausgleichsverpflichtung

(1) Kommt eine Zuordnung des Personals von Deutschlandfunk und RIAS Berlin auf die Deutsche
Welle nach Artikel 3 Abs. 1des Hérfunk-Uberleitungsstaatsvertrages nicht rechtswirksam zu-
stande und stehen deshalb mehr als die in § 2 Abs. 1 bezeichneten Beschaftigten auf 792 Plan-
stellen in einem Arbeitsverhaltnis mit der Kérperschaft, verpflichtet sich der Bund, der Kérper-
schaft Aufwendungsersatz fir die Zahlung der Beziige dieser Beschaftigten einschlieBllich Lohn-
nebenkosten zu leisten. Scheidet einer der von der Regelung in Satz 1 erfaBten Beschaftigten
aus dem Arbeitsverhaltnis mit der Korperschaft aus, erlischt der Anspruch auf Aufwendungser-
satz fur die Bezlige dieses Beschaftigten.

(2) Tritt bei den Beschaftigten nach Absatz 1 der Versorgungsfall ein und haben diese Beschaf-
tigten vor dem 1. Januar 1994 gegentiber dem Deutschlandfunk und dem RIAS Berlin Anwart-
schaften auf eine zusatzliche Altersversorgung erworben, bleiben diese als Anwartschaften ge-
genuber der Kdérperschaft bestehen. Ab Eintritt des jeweiligen Versorgungsfalls eines ehemali-
gen Beschéftigten des Deutschlandfunks leistet der Bund der Kérperschaft Aufwendungsersatz
fur die Versorgungsleistungen, die sich nach dem Anteil der Dienstzeit beim Deutschlandfunk im
Verhaltnis zu der Zeit ergeben, die der Gesamtanwartschaft zugrundeliegt.

(3) Nahere Einzelheiten kdnnen gesondert zwischen dem Bund und der Kérperschaft geregelt
werden.
§4
Abschlagszahlung

Von der Ausgleichszahlung nach Artikel 8 Hérfunk-Uberleitungsstaatsvertrag wird nach Zustim-
mung der Landtage und des Deutschen Bundestages zum Hérfunk-Uberleitungsstaatsvertrag
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und noch vor dessen Inkrafttreten eine Abschlagszahlung in Héhe von 125 Mio. DM fallig. Diese
Verpflichtung wird gemaR der erklarten Zustimmung der in der ARD zusammengeschlossenen
Landesrundfunkanstalten und des Zweiten Deutschen Fernsehens von diesen treuhanderisch fir
die Korperschaft durch Zahlung an den Bund erflillt.

§5

Ausstattung und Instrumente

(1) Die Geschaftszimmer- und Blroausstattung derjenigen Beschéaftigten, die von der Deutschen
Welle Gbernommen werden, ist grundsatzlich der Deutschen Welle von der Kérperschaft unent-
geltlich zu Gbereignen, sofern diese Gegenstande in ihr Eigentum Ubergegangen sind. Die Bun-
desregierung und die Regierungen der Lander gehen davon aus, daB mit dem Ubergang der Be-
schaftigten nach Art. 3 Abs. 1 Satz 2 Hérfunk-Uberleitungsstaatsvertrag auf die Deutsche Welle
die Ubereignung der auf diese Beschaftigten entfallenden Ausstattung bereits vor Inkrafttreten
dieser Vereinbarung erfolgen soll. Die Ubereignung von Gegensténden nach Satz 1und 2 darf
nur dann vorgenommen werden, wenn dadurch der Sende- und Betriebsablauf der Kérperschaft
nicht wesentlich beeintrachtigt wird. Nahere Einzelheiten sollen in einer Vereinbarung zwischen
Deutscher Welle und Korperschaft geregelt werden.

(2) Die von den Beschaftigten auf 57 Planstellen des RIAS Berlin, die dem RIAS-Tanzorchester
und dem RIAS-Kammerchor angehdren oder zugeordnet sind, bendtigten Instrumente sowie Ar-
beits- und Notenmaterial sind der Gesellschaft nach Artikel 7 Abs. 1 Hérfunk-Uberleitungsstaats-
vertrag von der Korperschaft unentgeltlich zu tibereignen, sofern dieseGegenstande in ihr Ei-
gentum lUbergegangen sind. Nahere Einzelheiten sollen in einer Vereinbarung zwischen der Ge-
sellschaft und der Kérperschaft geregelt werden.

§6
Sendernetze

Bis zu einer Entscheidung nach Artikel 6 Abs. 1 Hérfunk-Uberleitungsstaatsvertrag werden die
Sender von der Deutschen Bundespost Telekom betrieben mit Ausnahme derjenigen Sender, die
vor dem 1. Januar 1994 vom RIAS Berlin betrieben wurden und die bis zu einer anderweitigen
Vereinbarung in eigener Netztragerschaft der Korperschaft verbleiben.

§7

SchluBbestimmung

(1) Die Vereinbarung tritt am 1. Januar 1994 in Kraft, soweit in den Bestimmungen dieser Verein-
barung nicht auf einen anderen Zeitpunkt abgestellt wird.

(2) Sind einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam, berlhrt das die Wirksamkeit
der Ubrigen Bestimmungen nicht. Die Vereinbarung wird auch nicht dadurch unwirksam, daB ein-
zelne Bestimmungen des Hérfunk-Uberleitungsstaatsvertrages unwirksam sein sollten.

(3) Kann das dem Hérfunk-Uberleitungsstaatsvertrag und dieser Vereinbarung zugrundegelegte
Ziel der Uberleitung von Rechten und Pflichten des Deutschlandfunks und des RIAS Berlin auf
die Korperschaft und die darin vorgenommene Lastenteilung zwischen Koérperschaft und Bund
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durch die vorliegenden Vertragswerke nicht oder nicht vollstandig erreicht werden, wirken Bun-
desregierung und Landesregierungen darauf hin, daB das Ziel auf andere Weise verwirklicht
wird.

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 13/13



	LRGV - Landesrecht Gesetze und Verordnungen
	 Bekanntmachung des Staatsvertrages zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Ländern über die Überleitung von Rechten und Pflichten des Deutschlandfunks und des RIAS Berlin auf die Körperschaft des öffentlichen Rechts 'Deutschlandradio' - Hörfunk-Überleitungsstaatsvertrag - vom 17. Juni 1993 
	 Artikel 1 
	 Artikel 2 
	 Artikel 3 
	 Artikel 4 
	 Artikel 5 
	 Artikel 6 
	 Artikel 7 
	 Artikel 8 
	 Artikel 9 
	 § 1 Vertragsgegenstand 
	 § 2 Personal 
	 § 3 Ausgleichsverpflichtung 
	 § 4 Abschlagszahlung 
	 § 5 Ausstattung und Instrumente 
	 § 6 Sendernetze 
	 § 7 Schlußbestimmung 


